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520 gssfsg. f<9»ctg. cptnragM&etöme Ste. 3#

marft Abwärtsbewegung ber greife ûotljieïjt, roelcße

burcß ben grofjen Sebarf beS Bn= uttb AuSlanbeS ijer=

oorgerufen roirb. ©cßon jeßt finb, wie bie „K. S.»Btg-"
berietet, bie Angebote »ort ©ifenbaßnfcßroeßen tnapp.
•ïîun ift ju etroäßnen, bafj bie ©eneralbireftion ber ïgl.
fäeßfifcßen ©taatSbaßnen tn Bresben auf ben 30. ©ep=
tember eine bebeutenbe Serbingmtg anberaumt hat. ®ort
roirb bie Sieferung non etroa 520,000 ©iûcï ©ifenbaßn»
fcßroeßen unb 150,000 SSJieter äßelcßenfcßroeßen für bas

Bahr 1914 »ergeben. SemerîenSroert ift ferner bie Ser»
blngung ber ®ire£tion ber ägpptifcßen ©taatSeifenbaßnen
am 13. Dftober in Kairo. ®ort ßanbelt e§ fictj um bie

Sieferung Don etroa 604,000 ©tüct ïiefetnen, eictjenen
«nb pappehten Dtormalfcßroeßen.

Omdkatiti.
®ie SBSlber ber Sürgergemeinöen. ©iner ber

bebeutenbften SermögenSteile ber fcßroeizetifcßen ©e=

metnben — Sürgergemeinben ober gemifcfjte — befielt
im SBalbretcßtum. Sern fleht obenan mit 3201 ha. Stuf
©ßur mit 1929 ha folgt ©olotßurn mit feinen prächtigen,
1893 ha umfaffenben Buraroälbern, bann Saufanne 1611,
Siel 1584, Ufingen 1441, ©cßaffßaufen 1359, SBinter»

tßur 1179, Büricß 1108 unb Sieftal 1071.

©djwei}. ©cßmirgelfcßefbenfabrtt 21.=©. i» SBinter»
®aS bisher unter ber girma „SB. Sölftertt & ©o.,

©cßroeiz. ©dßmirgelfcßeibenfabrif", betriebene Unternehmen
roirb tn eine Afttengefeüfcßaft umgeroanbelt. ®te ©efeß»
fcßaft ift berechtigt, baS beftehenbe ©efcßäft ju oergröfsern,
auf anbere gleichartige Stauchen überzugehen, Bweig»
nieberlaffungen im B"= unb AuSlanbe p errichten, forote
ftcß bei äßnltcßen ©efcßäften p beteiligen unb fotcße p
erwerben. ®aS ©efeßfcßaftStapital beträgt 300,000 gr.,
eingeteilt tn 600 auf ben Inhaber lautenbe Attien oon
je 500 gr. ®er SerroaltungSrat ift befugt, baS Attien»
tapital bi§ auf ben Setrag oon 400,000 gr. p erhöhen-
Sräftbent beS SerroaltungSrateS ift Dberft Ostar Sieglet,
Steußaufen; ®elegierter beS SerroaltungSrateS: ©uftao
üßlüßer in äßintertßur.

Sinolettm auf §olzgebälf=Konftrulttonen. (©ingef.)
R. L. ®er Serroenbung oon Sinoleum-Sobenbelägen auf
®ecten»Konftruttionen mit hofhalten haben ftcß biSßer
jroei Çaupthtnberniffe entgegengefteßt : ©inmal bie ®e»

faßt ber gäulniS im ^oljgebäif, beS hauSfcßroammeS,
fobann bie ©cßrolerigteit, ben Sinoteum=©ftricß über bem

holzgebälf riffefrei p erhalten. SBoßl ift oerfucßt roorben,
bie leßterroäßnte ©efaßr burch Serroenbung oon längs»
gefcßtißten, an ber Oberfläche glatt gehobelten Srettern

p begegnen, bamit ift aber bie erfte burch ben luft»
bidjten holzabfcßlufj ßeroorgerufene ©efahr ntcßt gehoben,
gerner zeichnen ficß bie ©cßtiße in ben Srettern buret)
baS Slnoleum ßlnburcß ab. 9îur eine abfolut fugenlofe,
glatte Oberfläche beS Slnoleum» ©ftrieß S erhält bem Slno»
leum»Sobenbetag ben -JîimbuS, auf ben er Anfprucß
erhebt.

®ie Sinolith=@efeßfchaft glaubt nun, mit ihren Sino»
litß=®ieten etne geeignete Unterlage für Slnoleum ßer»
fteßen p tonnen. ®ie Sinolitß»®tele, ein Sauelement
oon gewöhnlich 30 mm ®icfe, 40 cm Sreite unb 3 m
Sänge, roirb tn ber SBeife ßergefteßt, baff eingelegte §olj=
platten als 2lrmierung bienen, bap beftimmt, bie Bug=
fpannung aufzunehmen, roährenbbem bie Stnolttß>5DRaffe
bie ®ructfpannung aufzunehmen hat. ®ie ®ielen tonnen
auch anberS bimenfioniert ober beliebig zerfägt werben.
An ber Unterfeite ber ®telen beftnben ftcß |)ößlungen,
iroelcße Sufttanäle bilben, roobureß bie Suftzirfulation über
bem £o!zgebälf aufrechterhalten bleibt. ®ie Anftofffugen

ber ®ielen werben ausgelittet, ©ine getnfcßicßt oon
5 mm ©tärte, am geeignetften auS ©teinßolz, oerbtnbet
ben ®telenboben zu einer fugenlofen platte, auf roelcße
baS Slnoleum oerlegt roirb. ®iefe platte ift ootumen»
beftänbig, feuerfießer, elaftifcß, fcßaflbämpfenb unb fufj»
roarm. ®er Sinolltß=®tetenboben tann nicht nur als
Sinoleum=Unterboben, fonbern aueß als Unterboben für
©teinßolz »erroenbet werben unb bürfte fomit aueß für
Kücßen unb Sabezimmer zweetmäffig etfeßeinen; ebenfo

für gabrifen unb fonftige ©efcßäftSräume. B« ®eutfcß»
lanb roirb btefeS Saumaterial unter ber Sezetcßnung
„Setton" benußt.

2lnfirich fiir holzpfäßle. 50 Seite £arz, 40 Setle
feingefto|ene Kreibe, 500 Seile feinen, roetfjen, feßarfen
©anb, 4 Seite Seinöt, 1 Seit Kupferojpb, 1 Seil @^roefel=
fäure. {juerft erßißt man baS $arz, bie Kreibe, ben
©anb unb baS Seinöl in einem eifernen Steffel, bann
feßt man baS Djpb unb mit Sorficßt bie ©cßroefelfäure
ßlnzu, mifeßt aßeS feßr forgfältig, ftreidßt bann mit ber
noeß haften Sßaffe baS jpolz mittelft eines ftarten SinfelS
an. fuh bie SRifcßung nicht flüffig genug, fo oer=
bünnt man fte mit etroaS Seinöl. 3ft biefer 3lnftricß
abgetüßlt unb getroefnet, fo bitbet er einen fteinßarten
girniS, ber feine geueßtigfeit bureßbringen lä|t.

®a§ Saupoltzeirecht in ber ©cßroeiz. Son ®r.
SJiülter unb ®r. @. geßr. Setträge zur ©cßroeizer.
SerroaltungSîunbe, Çeft 14. 117 ©eiten. ®r. 8".
Büricß 1913. Setlag: 2lrt. Qnftitut Orell gü^li.
$reiS: 3 gr., geb. tn Srob. 4 gr.

®aS Saupolizeiretßt ber fdßroeizerifcßen Kantone ift
tn zahlreichen ©efeßen unb Serorbnungen niebergelegt.
®ie Setfaffer haben oerfueßt, baS roeitfeßießtige SRaterial
nadß fpftematifdßen ©efidßtSpuntten zu orbnen. Bn einem
erften Seil beßanbett ®r. üJtüßer, üteeßtsfonfufent ber
©tabt Büricß, bie redßtlidße Abgrenzung beS Saupolizei»
rechts gegenüber bem prioaten ßlacßbarrecßt, bie SorauS»
feßungen unb SBirtungen baupolizeitidßer Sätigteit, bie

rechtlich« Seßanblung unb baS Siefen ber DrtSbebau»
ungspläne, ber Sau» unb Slioeaultnien, ber llmlegung
unb beS QuartierplanoerfaßrenS. AlSbann befpridßt er
etngeßenb bie SorauSfeßungen unb baS Setfaßren beim
Sau oon öffentlichen unb prioaten Straffen mit ©tnfeßtuff
beS ©teinfcßlagSrecßteS ber ©runbeigentümer, ber SJießr»

roertSoerlegung unb ber Bo"«"«?P^oprtation.
Bm zweiten Seit beßanbett ®r. geßr, ©etretär ber

Saubirettion beS KantonS Büricß, baS fpezieße Saupolizei»
recht oom ©tanbpuntte ber ©efunbßeitS» unb geuerpolizei,
ber öffentlichen ©ießerßeit unb beS heimatfcßußeS auS.

BnSbefonbere roerben berüctfidßtigt bie Regelung ber
©renz» unb ©ebäubeabftänbe, bie B^ßl unb bie höhe
ber ©efeßoffe, bie Konftruttion ber ©ebäube unb bie

Serroenbung beS Saumaterials, ferner bie AuSnüßung
ber ©runbftücte unb ber ©ebäube, bie Sorteßren be=

treffenb bie ©ießerßeit beS ißublifumS unb ber Arbeiter,
bie ©teflung ber Sauten im Otts» unb SanbjcßaftSbilb
unb enbltcß baS Setfaßren zur ©rlangung ber Sauhe»
roißigungen.

®aS Sücßlein bürfte als SBegroeifer bureß baS feßroterige
unb roeitoerzroetgte ©ebiet beS SaupolizetrecßtS um fo
roißfommener fein, als biSßer eine Überficßt über baS

fdßroeizetifche Secßt ooflftänbig feßlte. ®em Sücßlein ift
ein auSfüßrltcßeS ©aeßregifter beigegeben.

MKKS. MWKA. RsSZM.-ZêâAA -„MMstWölM") Rr. Z«

markt Aufwärtsbewegung der Preise vollzieht, welche
durch den großen Bedarf des In- und Auslandes her-
vorgerufen wird. Schon jetzt sind, wie die „K. V,-Ztg,"
berichtet, die Angebote von Eisenbahnschwellen knapp.
Nun ist zu erwähnen, daß die Generaldirektion der kgl.
sächsischen Staatsbahnen in Dresden auf den 30. Sep-
tember eine bedeutende Verdingung anberaumt hat. Dort
wird die Lieferung von etwa 520,000 Stück Eisenbahn-
schwellen und 150,000 Meter Weichenschwellen für das

Jahr 1914 vergeben. Bemerkenswert ist serner die Ver-
dtngung der Direktion der ägyptischen Staatseisenbahnen
am 13. Oktober in Kairo. Dort handelt es sich um die

Lieferung von etwa 604,000 Stück kiefernen, eichenen
und pappelnen Normalschwellen.

Die Wälder der Bürgergemeinden. Einer der
bedeutendsten Vermögensteile der schweizerischen Ge-
meinden — Bürgergemeinden oder gemischte — besteht
im Waldreichtum. Bern steht obenan mit 3201 da. Auf
Chur mit 1929 da folgt Solothurn mit seinen prächtigen,
1893 da umfassenden Jurawäldern, dann Lausanne 1611,
Viel 1584, Zofingen 1441, Schaffhausen 1359, Winter-
thur 1179, Zürich 1108 und Liestal 1071.

Schweiz. Schmirgelscheibenfabrik A.-G in Winter-
thur. Das bisher unter der Firma „W. Bölsterli à Eo.,
Schweiz. Schmirgelscheibenfabrik", betriebene Unternehmen
wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, das bestehende Geschäft zu vergrößern,
auf andere gleichartige Branchen überzugehen, Zweig-
Niederlassungen im In- und Auslande zu errichten, sowie
sich bei ähnlichen Geschäften zu beteiligen und solche zu
erwerben. Das Gesellschaftskapital beträgt 300.000 Fr.,
eingeteilt in 600 auf den Inhaber lautende Aktien von
je 500 Fr. Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktien-
kapital bis auf den Betrag von 400,000 Fr. zu erhöhen.
Präsident des Verwaltungsrates ist Oberst Oskar Ziegler,
Neuhausen; Delegierter des Verwaltungsrates: Gustav
Müller in Winterthur.

Linoleum anf Holzgebälk-Konstrultionen. (Einges.)
U. I-. Der Verwendung von Linoleum-Bodenbelägen auf
Decken-Konstruktionen mit Holzbalken haben sich bisher
zwei Haupthindernisse entgegengestellt: Einmal die Ge-
fahr der Fäulnis im Holzgebälk, des Hausschwammes,
sodann die Schwierigkeit, den Linoleum-Estrich über dem
Holzgebälk rissefrei zu erhalten. Wohl ist versucht worden,
die letzterwähnte Gefahr durch Verwendung von längs-
geschlitzten, an der Oberfläche glatt gehobelten Brettern
zu begegnen, damit ist aber die erste durch den luft-
dichten Holzabschluß hervorgerufene Gefahr nicht gehoben.
Ferner zeichnen sich die Schlitze in den Brettern durch
das Linoleum hindurch ab. Nur eine absolut fugenlose,
glatte Oberfläche des Linoleum-Estrichs erhält dem Lino-
leum-Bodenbelag den Nimbus, auf den er Anspruch
erhebt.

Die Linolith-Gesellschaft glaubt nun, mit ihren Lino-
lith-Dielen eine geeignete Unterlage für Linoleum her-
stellen zu können. Die Linolith-Diele, ein Bauelement
von gewöhnlich 30 min Dicke, 40 em Breite und 3 in
Länge, wird in der Weise hergestellt, daß eingelegte Holz-
platten als Armierung dienen, dazu bestimmt, die Zug-
fpannung aufzunehmen, währenddem die LinolitsiMasse
die Druckspannung aufzunehmen hat. Die Dielen können
auch anders dimensioniert oder beliebig zersägt werden.
An der Unterseite der Dielen befinden sich Höhlungen,
welche Luftkanäle bilden, wodurch die Luftzirkulation über
dem Holzgebälk aufrechterhalten bleibt. Die Anstoßfugen

der Dielen werden ausgekittet. Eine Feinschicht von
5 mm Stärke, am geeignetsten aus Steinholz, verbindet
den Dielenboden zu einer fugenlosen Platte, auf welche
das Linoleum verlegt wird. Diese Platte ist volumen-
beständig, feuersicher, elastisch, schalldämpfend und fuß-
warm. Der Linolith-Dielenboden kann nicht nur als
Linoleum-Unterboden, sondern auch als Unterboden für
Steinholz verwendet werden und dürfte somit auch für
Küchen und Badezimmer zweckmäßig erscheinen; ebenso

für Fabriken und sonstige Geschäftsräume. In Deutsch-
land wird dieses Baumaterial unter der Bezeichnung
„Tekton" benutzt.

Anstrich für Holzpfähle. 50 Teile Harz. 40 Teile
feingestoßene Kreide, 500 Teile feinen, weißen, scharfen
Sand, 4 Teile Leinöl, 1 Teil Kupferoxyd, 1 Teil Schwefel-
säure. Zuerst erhitzt man das Harz, die Kreide, den
Sand und das Leinöl in einem eisernen Kessel, dann
setzt man das Oxyd und mit Vorsicht die Schwefelsäure
hinzu, mischt alles sehr sorgfältig, streicht dann mit der
noch heißen Masse das Holz mittelst eines starken Pinsels
an. Zeigt sich die Mischung nicht flüssig genug, so ver-
dünnt man sie mit etwas Leinöl. Ist dieser Anstrich
abgekühlt und getrocknet, so bildet er einen steinharten
Firnis, der keine Feuchtigkeit durchdringen läßt.

Literatur.
Das Baupolizeirecht in der Schweiz. Von Dr. H.

Müller und Dr. E. F ehr. Beiträge zur Schweizer.
Verwaltungskunde, Heft 14. 117 Seiten. Gr. 8°.

Zürich 1913. Verlag: Art. Institut Orell Füßli.
Preis: 3 Fr., geb. in Lwd. 4 Fr.

Das Baupolizeirecht der schweizerischen Kantone ist
in zahlreichen Gesetzen und Verordnungen niedergelegt.
Die Verfasser haben versucht, das weitschichtige Material
nach systematischen Gesichtspunkten zu ordnen. In einem
ersten Teil behandelt Dr. Müller, Rechtskonsulent der
Stadt Zürich, die rechtliche Abgrenzung des Baupolizei-
rechts gegenüber dem privaten Nachbarrecht, die Voraus-
setzungen und Wirkungen baupolizeilicher Tätigkeit, die

rechtliche Behandlung und das Wesen der Ortsbebau-
ungspläne. der Bau- und Niveaulinien, der Umlegung
und des Quartierplanverfahrens. Alsdann bespricht er
eingehend die Voraussetzungen und das Verfahren beim
Bau von öffentlichen und privaten Straßen mit Einschluß
des Steinschlagsrechtes der Grundeigentümer, der Mehr-
Wertsverlegung und der Zonenexpropriation.

Im zweiten Teil behandelt Dr. Fehr, Sekretär der
Baudirektion des Kantons Zürich, das spezielle Baupolizei-
recht vom Standpunkte der Gesundheits- und Feuerpolizei,
der öffentlichen Sicherheit und des Heimatschutzes aus.
Insbesondere werden berücksichtigt die Regelung der
Grenz- und Gebäudeabstände, die Zahl und die Höhe
der Geschosse, die Konstruktion der Gebäude und die

Verwendung des Baumaterials, ferner die Ausnützung
der Grundstücke und der Gebäude, die Vorkehren be-

treffend die Sicherheit des Publikums und der Arbeiter,
die Stellung der Bauten im Orts- und Landschaftsbild
und endlich das Verfahren zur Erlangung der Baube-
willigungen.

Das Büchlein dürfte als Wegweiser durch das schwierige
und weitverzweigte Gebiet des Baupolizeirechts um so
willkommener sein, als bisher eine Übersicht über das
schweizerische Recht vollständig fehlte. Dem Büchlein ist
ein ausführliches Sachregister beigegeben.
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